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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1986

Norm

ZPO §502 Abs4 HV

Rechtssatz

Der Umstand, daß dem Berufungsgericht ein Abgehen des Revisionsgerichtes von einer als gesichert anzusehenden

Rechtsprechung "nicht ausgeschlossen erscheint", vermag die Zulässigkeit der Revision nicht zu begründen.

Entscheidungstexte

7 Ob 654/86

Entscheidungstext OGH 23.10.1986 7 Ob 654/86

6 Ob 635/86

Entscheidungstext OGH 06.11.1986 6 Ob 635/86

3 Ob 60/89

Entscheidungstext OGH 28.06.1989 3 Ob 60/89

nur: Der Umstand, daß ein Abgehen des Revisionsgerichtes von einer als gesichert anzusehenden

Rechtsprechung "nicht ausgeschlossen erscheint", vermag die Zulässigkeit der Revision nicht zu begründen. (T1)
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